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Verschiebung = Entfernung von der
linear Azimut Bruchlinie

I 38°11"  122°57 39 m 1420 21 km-W
H 38008 122054 4.6 1420 1,9 ,'-W
‘HI .-38°31" 123015 2,6 , 1470 A 4.4 W
IV :-38°58" 123°4¢ 33, 164°. 1H . W

37006 121050 1.0 ,  303° 48 . O

Der absolut grofite” Beétrag der sicher bestimmten Ver-
schiebungen betrigt beim Punkte Foster 4,6 m ;' fitr denselben Punkt
betrigt die Gesamtinderung infolge der Erdbeben von 1868 und
1896 volle 6 m.

Im allgemeinen hat sich gezeigt, daly die Lagefinderung mit
der Entfernung von der Spalte rasch abnimmt, gegen Osten ist
schon in Entferningen von 10 km ein sicherer Nachweis fir die
Aenderungen nicht mehr moglich.

Die Punkte bewegten sich ungefihr parallel zur Spalte. ‘wie
aber aus der Vergleichung von I bis IV und V obiger Tabellé her-
vorgeht, ostlich und westlich in entgegengesetzter Richtung.

Anderungen in derHohenlage der Erdkruste liefien sich an
Hand des vorhandenen Materials nicht mit geniigender Sicherheit
nachweisen.

Breite Linge

Katasterwesen im Kanton Ziirich.

Aus dem Berichte der Volkqutschaftsdnektlon goben wir
cinige besonders erwiithnenswerte Ausschnitte :

In Ritschlikon wurde auf wiederholtes Dringen endlich mit
der notarialischen Berd¢inigung begonnen und ist zu erwarten, daf
auch hier die gerichtliche Anlobung bald moglich sein werde.

Fir das schon im Jahr 1905 vom Regierungsrate genehmigte
Vermessungswerk der Gemeinde Thalwil wurde die gesetzlich
vorgeschriebene Nachfithrung angeordnet, dagegen ist die notaria-
lische Bereinigung immer noch nicht in Angriff genommen worden,

In To6 schreitet die Vermessung des Baurayons nur langsam
vorwiirts, was hauptsichlich damit zusammenhingt, dafy dem Ge-
meindegeometer auch die bautechnischen Arbeiten finr die Ge-
meinde ibertragen sind. : ' '

Von der Vermessung des ausgedehnten Gebietes der poli-
tischen Gemeinde Uster wurde im Berichtsjahre die Polygonierung
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im offenen Gelinde der Zivilgemeinde Oberuster durchgefithrt und
verifiziert ; die Polygonierung des sehr stark parzellierten Wald-
areals dieser Zivilgemeinde befindet sich in Arbeit. Fiir die Stellung
von Gehiilfen bei der Verifikation der Vermessung der Zivilge-
meinden Kirchuster und Niederuster durch den Kantonsgeometer
wurden der Vermessungskommission Uster die ihr hiedurch er-
wachsenen Auslagen von Fr. 558 aus der Staatskasse riickvergtitet.
Zwischen dem die Vermessung ausfithrenden Geometer und dem
Notar entstanden Meinungsverschiedenheiten hinsichtlich der Nume-
rierung der neuen Katasterblitter und der einzelnen Grundstiicke.
Der Notar verlangte fortlaufende Numerierung der zirka 400 Ka-
tasterblitter und der ungefihr 10,000 Grundstiicke der aus 11
Zivilgemeinden bestehenden politischen Gemeinde Uster, wihrend
der Geometer die Numerierung der Katasterbliatter und der Grund-
stiicke, sowie die Abgrenzung des Vermessungswerkes nach Zivil-
gemeinden beflirwortete. Im Kinverstindnis mit dem Obergericht
gestattete der Regierungsrat aus ZweckmitBigkeitsgriinden, um die
notarvialische Bereinigung, die gerichtliche Anlobung und die Aus-
richtung des Staatsbeitrages nicht erst nach ginzlicher Vollendung
dieses grofen, zirka 15 bis 20 Jahre in Anspruch nehmenden
Vermessungswerkes, sondern abteilungsweise vornehmen zu konnen, -
ausnahmsweise die Numerierung und Abgrenzung der Vermessung
nach Zivilgemeinden.

Die Vermarkung des Baurayons der Gemeinde Wiadenswil
ist durchgefithrt, die Polygonierung und die Detailvermessung sind
nahezu vollendet. Da aber die Triangulation nicht dem Ver-
messungs-, sondern einem andern Geometer ibertragen wurde,
welcher die trigonometrischen Berechnungen fiir die Signale im
Baurayon erheblich verspitet und nur bruchstiickweise ablieferte,
ist in der Erstellung der Onglnalpldne eine bedauerliche Ver-
zdgerung eingetreten. .

Man erlaube uns zur letzten Notiz elmge Bemerkungen und
Erginzungen. Ein Geometer, der dic Vermessung einer Gemeinde
itbernimmt, sollte fiir die Arbeiten in ihrer ganzen Ausdehnung
die Verantwortung tragen miissen, namentlich sollte die Er-
ginzungstriangulation in seine Hinde gelegt werden, die ja an
und fir sich der interessanteste Teil der Arbeit ist. FEin Aus-
schlul von derselben, die Vergebung an einen andern, muf} das
driickende Gefithl in ihm erwecken, man halte ihn fiir diese grund-
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legende Arbeit nicht befihigt, man gedenke hoheren Orté Geometer
erster und. zweiter Klasse zu schaffen.  Es beda,rf einer miénnlich
starken Uberwmdung, soll sich - diese Deplessmn nlcht in der
Qualitit der andern Arbeiten scheinbar minderen Rangeq ﬁu[&ern
~ Es mufl aber auch der Geschaftsbetrieb alq solcher . leiden, die
Spesen und damit die Kosten des Ver messungswerkes sich erhohen,
wenn zwei Geometer, welche zwei von einander ‘unabhéngigen
Bureaux angehoren, sich an ‘demselben Orte in eine Arbeit teilen
missen. Die Lokalkenntm%, welche sich der Trlangu]atm bei
seinen Rekognoszierungen und Winkelmessungen erwirbt, mufs der
polygonierende Geometer sich erst noch durch nochmalige Be-
gehungen des Terrains verschaffen, abguqehen davon, dafs letzterer
im Interesse der Anschliisse die trigonometrischen Punkte v1elle1cht
anders und zweckmiliger plazieren wiitrde. Kommt dann noch
hinzu, daf} der zweite Geometer auf die Glundlegenden Albelten,
des erstern warten muf}, sein vorhandenes Personal -aber doch be-
schiaftigen mdchte, seine Polygone mit willkiirlichen Unterlagen
rechnet und ausgleicht, um diese Arbeit im Anschlufs .an.. die
Triangulation noch einmal vorzunehmen, so ergibt sich eine Un-
summe verlorener Arbeit. Die Erfahrungen, die mit der Doppel-
spurigkeit in der Vermessung Widenswil géma.ch.t worden . sind,
wo sich zwei Fachgenossen, deren Tiichtigkeit allgemein anerkannt,
ist, in die Arbeiten teilen mufSten, werden als Lehre far die Zu-
kunft hoffentlich dazu fihren, ein solch ungesundes System nicht
mehr anzuwenden. , T

+ Gustav Nauer.

Montag den 14. Septembel ist unser Kollege G Nauel In,
genieur und Konkordatsgeometer bei der Krelqdlrektlon Basel der
S. B. B., nach langen, geduldig ettlagenen Lelden Zur, Ruhe ein-.

gegangen.,
G. Nauer Wurde geboren den 13 Mal 1849 m Bremgarten;
Kt Aal gal, Wo sein Vater Gerl('ht%pldmdent war. * durchlief

die dortlgen Schulen und trat 1864 in die gewerbhche Abtellung
del‘ aaroaulschen Kanto'lq%chule wn na,ch woh]be;tandenel Maturitit .
an dle Ingemeulbchule des eldgendsswchen Polvtechmkums tber-.
zutleten In Zirich studlelte er vier Semester: und wandte sich
dann zu1 I 01tsetzung seiner Studlen nach Minchen. . Der Auf-.
enthalt in Minchen zihlte zu den gluckllchsten Jahren seines



	Katasterwesen im Kanton Zürich

